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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1988

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1989, 69;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 84/14/0158 E 23. April 1985 RS 1

Stammrechtssatz

Keine sittliche P=icht der Eltern, ihren (erwachsenen, selbsterhaltungsfähigen) auf die schiefe Bahn geratenen

(straAällig gewordenen) Kindern, durch vermögenswerte Beiträge im Interesse der Resozialisierung Unterstützung zu

gewähren.
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